
DER SACHVERSTÄNDIGE HEFT 2/2008

Ergänzende Empfehlung des Hauptverbandes der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten
Sachverständigen Österreichs zum Kapitalisierungszinsfuß:

Für den Bereich LAND- und FORSTWIRTSCHAFTLICHER Liegenschaften wird zur Ermittlung des Ertragswertes gemäß
§ 5 Abs 4 LBG seitens des mit dieser Frage befassten Ausschusses ein KAPITALISIERUNGSZINSSATZ von 2,0% bis 4,0% 
empfohlen.

Zusammenfassende EMPFEHLUNG:

Empfehlung der Kapitalisierungszinssätze für Liegenschaftsschätzungen

Bezugnehmend auf die in den Heften SV 1995/3, 3, berichtigt in SV 1997/2, 21, SV 1999/2, 56, SV 2000/2, 49, SV 2002/1, 25, 
SV 2003/1, 14, SV 2004/2, 78, SV 2005/3, 170 (ergänzende Empfehlung), SV 2006/2, 95 und SV 2007/2, 108 veröffentlichten 
Empfehlungen wird nach Rücksprache mit den Landesverbänden mitgeteilt, dass derzeit keine Änderung der empfohlenen 
Kapitalisierungszinssätze erfolgen muss, da die am Markt eingetretenen Veränderungen innerhalb der in der Empfehlung an-
gegebenen Toleranz liegen.

LIEGENSCHAFTSART

hochwertig sehr gut gut mäßig

Wohnliegenschaft 2,0–4,0% 2,5–4,5% 3,0–5,0% 3,5–5,5%

Büroliegenschaft 3,5–5,5% 4,0–6,0% 4,5–6,5% 5,0–7,0%

Geschäftsliegenschaft 4,0–6,0% 4,5–6,5% 5,0–7,0% 5,5–7,5%

Einkaufszentrale, Supermarkt 4,5–7,5% 5,0–8,0% 5,5–8,5% 6,0–9,0%

Gewerblich genutzte Liegenschaft 5,5–8,5% 6,0–9,0% 6,5–9,5% 7,0–10,0%

Industrieliegenschaft 5,5–9,5% 6,0–10,0% 6,5–10,5% 7,0–11,0%

Land- und forstwirtschaftliche Liegenschaften 2,0% bis 4,0%

LAGE


